
Mit 1. Juli 2012 hat die
Volksanwaltschaft
gänzlich neue Aufga-

ben übernommen“, berichte-
te Dr. Michael Mauerer, Lei-
ter des Geschäftsbereiches
von Volksanwältin Dr. Ger-
trude Brinek beim Juristi-
schen Workshop am 21. Juni
2012 im Innenministerium. 

Durch das OPCAT-
Durchführungsgesetz, BG-
Bl. I Nr. 1/2012, ist die
Volksanwaltschaft neben
der Überprüfung von Ein-
richtungen und Programmen
für Menschen mit Behinde-
rungen gemäß der UN-Be-
hindertenrechtskonvention
sowie der begleitenden Be-
obachtung und Überprüfung
der Sicherheitsexekutive
nunmehr auch für den Be-
such von Orten einer Frei-
heitsentziehung, die Über-
prüfung von Einrichtungen
und Programmen für Men-
schen mit Behinderungen
und die Beobachtung und
begleitende Überprüfung
des Verhaltens der Exekuti-
ve zuständig. 

Dahinter steht die Um-
setzung internationaler Ver-
pflichtungen zum Schutz
und zur Förderungen der
Menschenrechte: OPCAT,
das Fakultativprotokoll zum
UN-Übereinkommen gegen
Folter und andere grausame,
unmenschliche oder ernied-
rigende Behandlung oder
Strafe, sieht zur Verhinde-
rung von Folter und Miss -
handlungen ein System von
regelmäßiger Überprüfung
von Orten vor, in denen Per-
sonen angehalten werden
oder werden können. Ge-
meinsam mit Empfehlungen
internationaler und nationa-
ler Experten sowie Vor-
schlägen zur Verbesserung
des Rechtssystems zur Ver-
hinderung von Folter und

Misshandlungen wirkt die
Volksanwaltschaft nun auch
als „Nationaler Präventions-
mechanismus“ (NPM). 

Teil der internationalen
Kontrolle ist das Europäische
Komitee zur Verhinderung
von Folter (CPT), das peri-
odische Besuche von allen
Orten einer staatlichen An-
haltung und im Bedarfsfall
auch außerordentliche Besu-
che durchführt und danach
neben öffentlichen Berichten
und Empfehlungen einen
jährlichen Tätigkeitsbericht
an das Ministerkomitee des
Europarates abgibt. Neu ist
der Unterausschuss zur Ver-
hinderung von Folter (SPT),
der den Besuch von Orten
einer Freiheitsentziehung zur
Aufgabe hat und sowohl
Kontakte mit dem NPM (al-
so der Volksanwaltschaft)
pflegt, als auch eng mit den
Vereinten Nationen und an-
deren internationalen Orga-
nisationen zusammenarbei-
tet. Hier regelt §§ 17 f des
Volksanwaltschaftsgesetzes
(VAG) nun die Verpflich-
tungen des Staates, der dem

SPT Zugang zu allen Orten
einer Freiheitsentziehung ge-
statten muss, die Kontakte
des SPT mit dem NPM  zu
fördern und zu erleichtern
sowie die Empfehlungen des
SPT zu prüfen hat.

„Die Volksanwaltschaft
hatte bisher vornehmlich
nachprüfende Kontrollaufga-
ben; als NPM kommen nun
vorbeugende Kontrollen hin-
zu“, betonte Mauerer. Ge-
mäß Art. 148 a Abs. 3 des
Bundes-Verfassungsgesetzes
(B-VG) sind internationale
Menschenrechtsstandards
bei der nationalen Kontrolle
durch die Volksanwaltschaft
nach dem OPCAT-Durch-
führungsgesetz sowohl im
Rahmen der nachprüfenden
als auch der präventiven
Kontrolle als Prüfungsmaß-
stab heranzuziehen. 

Kommissionen. Nach Ar-
tikel 148 h Abs. 3 B-VG so-
wie  § 11 Abs. 1, 12 und 13
VAG sind von der Volksan-
waltschaft Kommissionen
einzusetzen und diese mit
strukturellem menschen-
rechtlichen Monitoring vor

Ort zu betrauen. Die Volks-
anwaltschaft muss mindes-
tens sechs Kommissionen
mit insgesamt 42 Mitglie-
dern bilden, wobei jeder Lei-
ter eine auf dem Gebiet der
Menschenrechte anerkannte
Persönlichkeit sein muss.
Die Kommissionen, deren
Mitglieder auf drei oder
sechs Jahre bestellt werden,
müssen geschlechterausge-
wogen, interdisziplinär, mul-
tiethnisch und pluralistisch
mit Personen zusammenge-
setzt sein, die Aufgaben auf-
grund von spezifischem
Fachwissen wahrnehmen
können. „Ziel war es, die
Kommissionen so zu beset-
zen, dass diese ähnlich ei-
nem Gutachterpool fungie-
ren können“, bemerkte Mau-
rer. „Der Zweck des neuen
Volksanwaltschaft-Mandats
ist die unabhängige Kontrol-
le und nicht eine etwaige Be-
ratungstätigkeit für Bundes-
oder Landesregierungen“,
unterstrich der Vortragende.
Es sei „weder die Ersetzung
staatlicher Aufsichtsrechte
und Aufsichtspflichten noch
die Einschränkung oder Du-
plizierung von individuellen
gerichtlichen oder behördli-
chen Rechtsschutz beabsich-
tigt.“ 

Orte der Freiheitsentzie-
hung. Der NPM nach OP-
CAT muss Orte einer Frei-
heitsentziehung besuchen
und überprüfen. Dies sind
der staatlichen Kontrolle un-
terliegende öffentliche und
private Einrichtungen, an de-
nen Menschen in ihrer per-
sönlichen Freiheit auf Grund
einer Entscheidung einer Be-
hörde, auf deren Veranlas-
sung oder mit deren aus-
drücklicher oder stillschwei-
gender Duldung einge-
schränkt sind oder einge-
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Juristischer Workshop der Rechtssektion zum Thema Volks-
anwaltschaft: Sektionschef Mathias Vogl, Michael Mauerer.

Volksanwaltschaft: Neue Aufgaben
Im Rahmen eines Juristischen Workshops referierte Dr. Michael Mauerer über die neuen Kompetenzen

der Volksanwaltschaft durch das OPCAT-Durchführungsgesetz.
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schränkt werden könnten. In
Österreich fallen darunter
Strafvollzugsanstalten im
Sinne des Strafvollzugsge-
setzes, Polizeiinspektionen
und Polizeianhaltezentren,
Kasernen, Krankenanstalten,
Alten- und Pflegeheime so-
wie Heime und Wohngrup-
pen für Menschen mit Be-
hinderung oder für Kinder
und Jugendliche. Die Volks-
anwaltschaft und die von ihr
eingerichteten Kommissio-
nen können jederzeit Besu-
che in diesen Einrichtungen
durchführen und in alle Un-
terlagen und Aufzeichnun-
gen Einsicht nehmen. „Sie
sind auch zur ungehinderten
Kontaktaufnahme mit Ein-
zelpersonen sowie zur Befra-
gung von Auskunftsperso-
nen berechtigt“, ergänzte
Mauerer. 

Auf der anderen Seite
sind Empfehlungen basie-
rend auf der menschenrecht-

lichen Analyse durchgeführ-
ter Besuche und festgestell-
ter Defizite zu erteilen sowie
Anregungen an Gesetzgeber
und Stellungnahmen zu Ge-
setzesentwürfen zu erstatten.
Dazu kommt die Kooperati-
on mit der Zivilgesellschaft,
dem SPT und CPT sowie mit
Lehre und Wissenschaft.

Neuer Menschenrechts-
beirat. § 14 VAG regelt den
Menschenrechtsbeirat, der in
seiner neuen Funktion als
ausschließlich beratendes
Organ der Volksanwalt-
schaft aus 34 Mitgliedern
besteht. Der oder die Vorsit-
zende, die Mitglieder und
die Ersatzmitglieder werden

von der Volksanwaltschaft
bestellt. Sie sind in Aus-
übung ihrer Tätigkeit an kei-
ne Weisungen gebunden und
müssen über spezifische Fä-
higkeiten und Fachkenntnis-
se auf dem Gebiet der Men-
schenrechte verfügen. 

„Der Menschenrechtsbei-
rat hat ein Anhörungsrecht
bei der Bestellung der Kom-
missionsmitglieder und berät
die Volksanwaltschaft bei
der Festlegung der generel-
len Prüfungsschwerpunkte
und vor Erstattung von
Missstandsfeststellungen
und Empfehlungen“, erläu-
terte Mauerer. Durch die be-
reits bestehenden soliden
Kontakte zwischen Volksan-
waltschaft und Bundesminis-
terium für Inneres sei für ihn
auch in Zukunft „eine gute
Zusammenarbeit mit den neu
geschaffenen Strukturen“ zu
erwarten.

Manfred Pernsteiner
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REICHENAU/RAX

Treffen der Rechts-
schutzbeauftragten 

Von 30. bis 31. Mai 2012
fand in Reichenau an der
Rax die Klausur der Rechts-
schutzbeauftragten, ihrer
Stellvertreter und Mitarbeiter
im Seminarzentrum des Bun -
desministeriums für Landes-
verteidigung und Sport
(BMLVS)  statt. 

Sektionschef i. R. Dr. Al-
fred Mayer, neuer Rechts-
schutzbeauftragter des
BMLVS, diskutierte mit
Univ.-Prof. Dr. Manfred
Burgstaller, dem Rechts-
schutzbeauftragten im BM.I,
und Generalprokurator i.R.
Dr. Gottfried Strasser, dem
Rechtsschutzbeauftragten der
Justiz, insbesondere Fragen
des Rechtsschutzes auf
Grund der Strafprozessord-
nung sowie sicherheitspoli-
zeiliche und datenschutz-
rechtliche Punkte. Mag. Ve-

rena Weiss, Leiterin der Ab-
teilung III/7 (Rechtsangele-
genheiten und Datenschutz)
im Innenministerium, und
Dr. Lisa Pühringer, wissen-
schaftliche Mitarbeiterin des
BM.I-Rechtsschutzbeauf-
tragten, erläuterten in einem
Vortrag die Neuerungen
nach der SPG-Novelle 2011. 

VERFASSUNGSGERICHTSHOF

Umzug zur Freyung 
Der Verfassungsgerichts-

hof (VfGH) befindet sich
seit 20. August 2012 an der
Freyung 8 im 1. Wiener Be-
zirk. Die ehemalige Böh-
misch-Österreichische Hof-
kanzlei am Judenplatz, die

seit der Nachkriegszeit den
VfGH und den Verwaltungs-
gerichtshof beherbergt hatte,
war für die Bedürfnisse des
Verfassungsgerichtshofes zu
klein geworden: Zuletzt wa-
ren Bedienstete auch in ei-
gens angemieteten Räumen
in der Jordangasse und in der
Wipplingerstraße tätig.

R E C H T S S C H U T Z E I N R I C H T U N G E N

Volksanwaltschaft: Seit 1. Juli 2012 ist hier der Menschen-
rechtsbeirat angesiedelt – mit zusätzlichen Aufgaben.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Klausur der Rechtsschutzbeauftragten.
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